
Beschluss  

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Bedarfsplanungs- 
Richtlinie:  
Quotenregelung psychotherapeutische 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

Vom 16. Februar 2012 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2012  
beschlossen, die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Bedarfsplanung 
sowie die Maßstäbe zur Feststellung von Überversorgung und Unterversorgung in der 
vertragsärztlichen Versorgung (Bedarfsplanungs-Richtlinie) in der Fassung vom 15. Februar 
2007 (BAnz. 2007 S. 3491), zuletzt geändert am 19. Mai  2011 (BAnz. 2011 S. 2 768), wie 
folgt zu ändern: 

I. 

1. § 5 Absatz 6a Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

"Als Leistungserbringer, die ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch 
behandeln, gelten:  

- ausschließlich als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zugelassene 
Leistungserbringer, die nicht berechtigt sind, Personen zu Lasten der GKV zu 
behandeln, deren Behandlung nach Vollendung des 21. Lebensjahres begonnen hat,  
 

- Leistungserbringer, deren psychotherapeutische Leistungen, die an Kindern und 
Jugendlichen erbracht werden, an ihren Gesamtleistungen den Anteil von 90 v.H. 
erreichen bzw. überschreiten." 
 

2. Die Fußnote zu § 5 Absatz 6a Satz 1 entfällt. 

 

3. § 47 wird aufgehoben. 

 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
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Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 16. Februar  2012 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hess 
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